
 
 

 

Merkblatt zur Antragstel-
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Kurzanleitung zum Ausfüllen und Einreichen des Antrags im Förder-
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Antragstellung  
 
Die Antragstellung ist nur online über das BAFA-Portal möglich. Zum Portal gelangen Sie über folgenden Link: 
 

https://fms.portal.bafa.de/ 
 

1. Registrierung  
 
Um einen Antrag stellen zu können, müssen Sie im BAFA-Portal registriert sein. Wenn Sie sich bereits für das BAFA-
Portal, z. B. im Rahmen des BEG-Förderprogramms, registriert haben, ist keine neue Registrierung erforderlich.  
Nutzen Sie für die Anmeldung bitte Ihre bekannten Login-Daten. 
 
 
 

 
Geben Sie bitte im nächsten Schritt Ihre E-Mail-Adresse ein und starten Sie die Registrierung: 
 

 
Nach der Eingabe der E-Mail-Adresse und Bestätigung mit „Registrierung starten“ erhalten Sie eine E-Mail mit einem 
Aktivierungslink für den Zugang zum BAFA-Portal. Dieser Link ist einmalig für sieben Tage gültig. Sollten Sie einen 
neuen Aktivierungslink benötigen, können Sie hier einen neuen Aktivierungslink anfordern. 
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2. Neuen Antrag stellen 
 
Im BAFA Portal kann über den Button „+ NEUER ANTRAG“ ein Antrag gestellt werden. 
 
 
 
 

 
 
Bitte wählen Sie aus, dass Sie für das Förderprogramm EBW einen Antrag stellen wollen und ob der Antrag „für Sie 
selbst“ oder „als bevollmächtigte Person“ gestellt werden soll. Nach der Auswahl gelangen Sie zum Antragsformular. 
Hier werden alle für die Antragsbearbeitung relevanten Informationen abgefragt. Im letzten Schritt wird der Antrag 
elektronisch an das BAFA übermittelt. 
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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Antragsformular in einem separaten Browser-Fenster (Pop-Up) geöffnet wird. Soll-
ten Pop-Ups in den Einstellungen Ihres Browsers nicht zugelassen sein, müssen Sie ggf. eine Aufforderung Ihres Brow-
sers zum Öffnen des neuen Fensters (Pop-Ups) bestätigen.  Häufig findet sich diese Aufforderung in der Nähe der 
Adresszeile des Browsers. 
 
 
Je nachdem, ob Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, dass Sie den Antrag selbst oder als Bevollmächtigter stellen, 
sind die folgenden Information auszufüllen: 

 
 
 

 
 
 

Wichtig: Wird der Antrag von einer bevollmächtigten Person gestellt, wird vor dem Absenden des Antrags der Upload 
einer Vollmacht verlangt. Bitte nutzen Sie hierfür das dafür vorgesehene Formular „Vollmacht“. Dieses finden Sie unter 
www.bafa.de/ebw > Informationen zum Thema > Formulare. 
 
Bevollmächtigte Energieberaterinnen oder Energieberater wählen bei der Anmeldung für sich das Feld „Organisation“ 
aus. 
 
Bei der Nutzung der elektronischen Authentifizierung über „ELSTER Mein Unternehmenskonto (MUK)“ oder ein „Bund-
ID-Konto“ können Sie festlegen, dass Ihnen die Bescheide und Schreiben des BAFA elektronisch bekannt gegeben werden. 
Sie können sich aber auch für einen Versand durch die Post entscheiden. 
 
Privatpersonen können sich über die BundID authentifizieren, wenn Sie dort ein entsprechendes Konto angelegt haben. 
Ist der Antragsteller ein Unternehmen/eine Organisation, erfolgt die Authentifizierung über das „ELSTER Mein Unter-
nehmenskonto“.  
 
Hinweis: Der Begriff „Organisation“ schließt auch Unternehmen ein. Unternehmen im förderrechtlichen Sinn ist auch 
eine natürliche Person, die sich als Vermieter betätigt. 
 
Sollten Sie sich nicht elektronisch authentifizieren, erhalten Sie Bescheide und Schreiben immer per Post.  
 
Nachdem Sie im Antragsformular Angaben zur „Anmeldung“ und zur „antragstellenden Person“ gemacht haben, ist im 
folgenden Schritt der Energieberater / die Energieberaterin anzugeben. 
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Einzutragen ist die Beraternummer, die Ihr Energieberater/Ihre Energieberaterin von der Deutsche Energie-Agentur 
(dena) im Rahmen der Listung auf der Energieeffizienz-Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes erhalten hat. 
Bitte denken Sie bei der Eingabe der Beraternummer daran, dass das vorangestellte Kürzel „EB“ mit angegeben werden 
muss.  
 
Wichtiger Hinweis: Bitte bestätigen Sie die Eingabe der Beraternummer mit der Tabulatortaste  
und nicht mit der Entertaste, da ansonsten eine Fehlermeldung erscheint.  
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Die Aufforderung bereits beantragte oder gewährte De-minimis-Beihilfen anzugeben, erscheint nur, wenn der Antrag-
steller wirtschaftlich tätig ist, z.B. als Vermieter.  
 
 
 

 
 
 
Nachdem Sie alles ausgefüllt, die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und die weiteren Erklärungen 
abgegeben haben, gelangen Sie zur „Upload-Seite“. Auf dieser Seite muss die Vollmacht hochgeladen werden, sofern Sie 
einen Bevollmächtigten ausgewählt haben. Andernfalls sind keine weiteren Dokumente hochzuladen. Sie haben an die-
ser Stelle die Möglichkeit, die Eingaben zu korrigieren oder „Weiter zur Übersicht“ zu gehen: 
 

 
 
Bei Bestätigung von „Weiter zur Übersicht“ erhalten Sie eine Übersicht der von Ihnen zum Antrag hinterlegten Infor-
mationen. Wenn diese korrekt sind, bestätigen Sie dies bitte mit „Absenden“, andernfalls nehmen Sie die erforderlichen 
Korrekturen mit „Eingabe korrigieren“ vor. 
 
Abschließend wird der Eingang des Antrags bestätigt.  
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Nach dem Absenden des Antrags klicken Sie bitte wieder in das Browserfenster, in dem das BAFA-Portal geöffnet ist. 

Hier können Sie nun den Antrag und den Status des Antrags einsehen: 

 
Sie haben die Möglichkeit auszuwählen, ob die Vorgänge angezeigt werden sollen, die von Ihnen selbst gestellt wurden, 
oder die Anträge, die von Ihnen als Bevollmächtigter gestellt wurden. Auch stehen diverse Filter zur Suche nach be-
stimmten Vorgängen zur Verfügung. 
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Unter „Aktionen“ haben Sie die Möglichkeit den Antrag herunterzuladen oder Dokumente zu dem Vorgang hochzula-
den. 

Status: 
Im BAFA-Portal können Sie jederzeit den Status Ihres Antrags bzw. Ihrer Anträge erkennen. Nachfolgend finden 
Sie die Erläuterung der möglichen Status: 
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Informationen zum Antrag / A� nderung der Daten zum Antrag-
steller bzw. dem Bevollmächtigten 
 
Wenn Sie in der Übersichtsseite des Portals auf eine Vorgangsnummer klicken, gelangen Sie auf die folgende Seite, in 
der Sie die Angaben zum Antragsteller und zum Bevollmächtigen anpassen können. Hier können Sie auch Dokumente 
zum Vorgang hochladen. 
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Der Eingang des Antrags wird Ihnen nochmals per E-Mail bestätigt. Die E-Mail enthält neben der Eingangsbestätigung 
einen Link, über den Sie für den Zeitraum von vier Wochen den Antrag als PDF einsehen und abrufen können.  
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Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

ist mit dem audit berufundfamilie für seine familien-

freundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. 

Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, 

einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, 

verliehen. 
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